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GEMEINSAM LEBEN, GEMEINSAM LERNEN 

Nordrhein Westfalen e.V.  –  Der Inklusionsfachverband  

Gemeinsam Leben NRW e.V., Postfach 16 02 25, 44332 Dortmund 

 

Inklusionsentwicklung 

Die Inklusionsentwicklung in NRW ist nach dem Regierungswechsel von Rot/Grün zu Schwarz/Gelb von Stagna-
tion und Abwarten geprägt. Die ersten Positionierungen und Weichenstellungen der neuen Ministerin lassen 
allerdings den Schluss zu, dass nicht nur die Fehler der Vorgängerregierung nicht korrigiert werden, sondern 
zusätzliche und unnötige Bremsen in die ohnehin bislang nicht konsequent verfolgte Politik zu inklusiven Le-
bensverhältnissen zu kommen eingebaut werden. 

Unter der Überschrift einer angeblich angestrebten Inklusiven Schulentwicklung mit besserer Qualität stabili-
siert die neue Landesregierung das differenzierte Sonderschulsystem. Schulträger werden motiviert, Beschlüs-
se zur Schließung von unwirtschaftlichen und fachlich ineffektiven Sonderschulen zurückzunehmen. Dafür 
wurde die sog. „Mindestgrößenverordnung“ ausgesetzt. Der Weiterbetrieb von einzügigen Zwergschulen, ggf. 
im kreisweiten Verbund, wird ermöglicht. Dies bindet enorme sonderpädagogische Ressourcen, die in den 
Allgemeinen Schulen fehlen. Der Finanzierungsmechanismus für sonderpägogische Ressourcen sichert den 
Schüler*innen in Sonderschulen á priori die gesetzlich festgelegte Schüler-Lehrer-Relation im Sinne eines 
Rechtsanspruchs zu, während für die Allgemeinen Schulen ein Jahr für Jahr abschmelzender Rest bleibt. Denn 
die Zahl der amtlich etikettierten Schüler*innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf steigen in beiden 
Systemen!  

 

Beteiligung von Betroffenen 

Nach wie vor erfolgt keine gleichwertige Beteiligung der Betroffenen an Entscheidungsprozessen in den Mini-
sterien und in den nachgeordneten Schulbehörden, weder der Elternvereine, die die Belange der Schü-
ler*innen mit erhöhtem pädagogischem Unterstützungsbedarf in inklusiven Settings vertreten, noch der Be-
hindertenverbände. Im Inklusionsbeirat des Landes und in seinen nach Themenbereichen organisierten Fach-
beiräten werden die Betroffenenvertreter*innen zwar gehört. Durch die zentrale Steuerung der Beiräte durch 
das jeweils zuständige Landesministerium werden deren Vorschläge jedoch im Sinne der aktuellen Regie-
rungspolitik „abgeschliffen“ und so letztlich nicht umgesetzt.  
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Auch müssen wir als Vertreter*innen der Elternvereine für inklusive Bildung in den Landes-Gremien, die sich 
dem Thema widmen, an Redezeit und Stimmenanzahl mit Hauptamtlichen konkurrrieren, die mit Ressourcen, 
fachlicher Kompetenz und dem Selbsterhaltungswillen der Behindertenlobby ausgestattet sind. Eine wirklich 
gewollte Umsetzung würde auch die Bereitstellung finanzieller Ressourcen für die Elternvereine auf landes- 
und kommunaler Ebene zur Folge haben müssen. 

Ressourcen sonderpädagogischer Förderung 

Die neue Landesregierung will die knappen Ressourcen für inklusive schulische Förderung zukünftig auf 
Schwerpunktschulen konzentieren, zunächst in Schulen der Sekundarstufen. Dies bedeutet u.E. die Abkehr 
vom Prinzip einer gemeinwesenorientierten Versorgung. Die Regierung erhofft sich von dieser Weichenstel-
lung eine bessere Schüler-Lehrer-Relation für Schüler*innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf. Die Ge-
fahr steigt, dass Sonderschulklassen in den allgemeinen Schulen gebildet werden und die Regellehrkräfte aus 
der Verantwortung für die Gestaltung inklusiver Bildungsprozesse herausgenommen werden.  

Das Gymnasium wird von der Pflicht zur zieldifferenten Beschulung entbunden, obwohl es eine Reihe guter 
Erfahrungen mit der Bildungsteilhabe von Schüler*innen mit geistiger Beeinträchtigung in dieser Schulform 
gibt. Diese Regelung wird möglicherweise indirekt auch bei den Realschulen greifen, da sie die geplante Vor-
gabe von jährlich drei aufzunehmenden Förderschüler*innen pro Parallelklasse kaum werden erfüllen können. 

 

AO-SF / Ressourcen-Etikettierungs-Dilemma 

Das Feststellungsverfahren für den sonderpädagogischen Förderbedarf, das laut Schulgesetz NRW zzt. vorran-
gig nur von den Eltern beantragt werden darf, und von den Schulen nur in besonderen Ausnahmefällen (Not-
wendigkeit eines lernzieldifferenten Unterrerichts; selbst- und fremdverletzendes Verhalten), soll wieder in die 
Entscheidungshoheit der Schulen zurück verlagert werden. Und auch wenn dies erst perspektivisch umgesetzt 
werden soll, wissen wir bereits von ersten derartigen Verlautbarungen von Schulleiter*innen, mit denen Druck 
auf Eltern ausgeübt wird. 

Die Folge solcherart öffentlichen Nachdenkens von politisch Verantwortlichen ist z.B., dass Grundschulen wie-
der so tun als gelte für sie das Recht des Kindes auf inklusive Bildung nicht, so dass die Aufnahme mit dem 
Verweis auf fehlende Ressourcen, ein Kind mit Entwicklungsbeeinträchtigung oder Behinderung zu unterrich-
ten, wieder häufiger verweigert wird. Eltern, deren Kinder erfolgreich die inklusive Grundschule durchlaufen 
haben, finden wie vor Jahren keine Anschlussmöglichkeiten in der Sekundarstufe.  

Nachteilsausgleiche bei zielgleich zu unterrichtenden Schüler*innen werden – wenn überhaupt – nicht indivi-
duell genug aufgestellt. Diesbezügliche Vereinbarungen mit Eltern werden nicht konsequent durchgeführt. Das 
Ergebnis: Schüler*innen werden als nicht (regel-)beschulbar vorgeführt und Eltern melden ihre Kinder „zum 
Schutz“ in eine Sonderschule um.  

 

Qualität inklusiver Bildung / Elternwahlrecht 

Die berechtigte Forderung nach einer verbesserten pädagogischen Qualität im inklusiven Unterricht wird in 
der öffentlichen Diskussion auf die Strukturqualität verengt („Mehr Lehrkräfte und Räume = bessere Quali-
tät“). Die mindestens ebenso wichtigen Aspekte einer inklusiven Schulkultur, der „Skills für individualisieren-
den Unterricht“ (Fort- und Weiterbildung), der systematischen fachlichen Kooperation mit außerschulischen 
Partnern (Träger der Offenen Ganztagsschule (OGS bzw. OGATA), Träger der individuellen Schulbegleitung, 
Jugendamt, Frühförderstellen, niedergelassenen Therapeut*innen) fehlen zum Teil oder vollständig.  

In der politischen Debatte setzt sich immer stärker eine populistische Interpretation des nordrhein-
westfälischen Schulgesetzes durch, nach dem die Eltern zwischen der Aufnahme ihres Kindes in eine Allgemei-
ne Schule und der Aufnahme in eine Sonderschule wählen können.  

In der schulgesetzlichen Wirklichkeit ist die Allgemeine Schule der Regelförderort für Schüler*innen mit (er-
höhtem) (sonder-)pädagogischen Unterstützungsbedarf. Die Sonderschule wird zur Angebotsschule, da sie nur 
im Ausnahmefall von Eltern gewählt werden kann. Bei der Erarbeitung des 9. Schulrechtsänderungsgesetzes 
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(9. SchRÄndG) war der leitende Gedanke der beschriebenen Regelung, Barrieren für den Zugang von Kindern 
mit erhöhtem (sonder-) pädagogischen Unterstützungsbedarf zu allgemeinen Schulen abzubauen und die 
Rechte der Eltern zu stärken.  

„Sonderpädagogische Förderung findet in der Regel in der allgemeinen Schule statt. Die Eltern können abwei-
chend hiervon die Förderschule wählen.“ (§ 20 Abs. 2 SchulG NRW)  

Aus diesem „Elternwahlrecht“ wurde im weiteren Verlauf der politischen Diskussion die Forderung nach einer 
Bestandsgarantie für ein flächendeckendes Sonderschulsystem entwickelt, dem sich jetzt die aktuelle Landes-
regierung verschrieben hat. 

In der aktuellen Diskussion sind Inklusion und Exklusion relativ beliebig austauschbar. Die Umsetzbarkeit der 
Wünsche der  Betroffenen werden abhängig gemacht von der Höhe ihres Unterstützungsbedarfs und weiteren 
nicht öffentlich kommunizierten „sachfremden Erwägungen“: den Interessen der Kommunen sowie der Schu-
len oder gar einzelner Lehrer. Die handelnden Personen folgen der in der politischen Debatte veröffentlichten 
Meinung, ebenso wie vor Ort ihrer an Ressourcenknappheit orientierten Praxis, sich „schwieriger Kinder“ zu 
entledigen. 

 

Ergebnisse einer Umfrage unter Mitgliedern von Gemeinsam Leben, Gemeinsam Lernen NRW 

Gemeinsam Leben, Gemeinsam Lernen NRW e.V hat im März 2018 unter seinen Mitgliedsorganisationen abge-
fragt, wie sie den aktuellen Umsetzungsstand der UN-Behindertenrechtskonvention in ihren Städten und Krei-
sen beurteilen. Beteiligt haben sich Mitglieder bzw. Mitgliedsverbände aus den kreisfreien Städten Köln, 
Aachen, Bonn,  Düsseldorf, Leverkusen und Bielefeld sowie den kreisangehörigen Städten Neuss (Rhein-Kreis-
Neuss) und Ratingen (Kreis Mettmann) und  Märkischer Kreis. Die Rückmeldungen sind mit dem folgenden link 
herunterladbar: 

https://www.dropbox.com/sh/bjo6vl8x2df40pj/AADUmCX5Dl9Ut1A7vI4DE0Mda?dl=0   

Es gibt weit überwiegend (noch immer) keine kommunalen Inklusionspläne, die konkrete Ziele (inhaltlich und 
terminlich, geschweige denn qualitativ) und entsprechende Maßnahmen definieren. Allenfalls werden allge-
mein gehaltene Absichtserklärungen formuliert und „best-practise-Beispiele“ aufgelistet, die je nach Aus-
gangsdefinition des Begriffs „Inklusion“ mehr oder weniger inklusive Praxis zum Nachahmen empfehlen.   

Im Rahmen der politischen Partizipation für die Aufstellung von Inklusionsplänen oder bestimmter Verfahren 
zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention (z.B. zur Versorgung von Kindern mit besonderem Unter-
stützungsbedarf mit individuellen Schulbegleiter*innen) wird den Elternvereinen für Inklusion und/oder den 
Verbänden der Behindertenhilfe im günstigsten Falle ein Beratungsstatus zugewiesen. Nicht selten werden die 
Betroffenen und ihre Verbände gar nicht an Entscheidungen beteiligt, was sich u.a. darin ausdrückt, dass kon-
krete Änderungsvorschläge an Politik und Verwaltung einfach ignoriert werden. In den wenigen existierenden 
Gremien, die sich mit der Umsetzung der UN BRK befassen, werden die Elternvereine mit einer klaren Haltung 
zu inklusiver Bildung regelmässig durch die gut etablierten Behindertenverbände überstimmt. 

Insbesondere fehlen im ganzen Land politische Initiativen oder Kampagnen, die die Bewusstseinsbildung für 
eine inklusive Gesellschaft stärken. Im Gegenteil, die „Inklusionsentwicklung“ wird mit dem Hinweis auf unzu-
reichende räumliche und personelle Bedingungen, mit der angeblichen Abhängigkeit vom „Elternwillen“ und 
mit der Überforderung der damit befassten hauptamtlichen Fachkräfte kommuniziert.  

Bei unseren Mitgliedern und Mitgliedsverbänden ist der Eindruck entstanden, dass „Inklusion“ in ihrer men-
schenrechtlichen Perspektive nicht verstanden ist, dass „Inklusion“ bei entsprechender Gesetzeslage (z.B. 9. 
SchulRÄndG) ohne inhaltlichen Umgestaltungswillen lediglich verwaltet wird, und inklusive Projekte, stimuliert 
durch entsprechende Projektgelder, das Bemühen einer Kommune um eine inklusive Gesellschaft suggerieren 
sollen.  

Schule 

Das 9. Schulrechtsänderungsgegesetz hat mit der Bestimmung der Allgemeinen Schule zum Regelförderort für 
alle Kinder und Jugendlichen zunächst eine gewisse Entspannung bei den Betroffenen bewirkt, weil ihr Wunsch 
nach einer inklusiven Beschulung von Lehrer*innen und Schulbehörden akzeptiert wird. Dennoch geben Eltern 

https://www.dropbox.com/sh/bjo6vl8x2df40pj/AADUmCX5Dl9Ut1A7vI4DE0Mda?dl=0
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früher oder später den inklusiven Weg auf, weil sie enttäuscht sind von der wenig individuellen Bezugnahme 
auf ihr Kind, weil sie als Familie nicht die notwendige Unterstützung im Lebensvollzug erfahren, oder weil Leh-
rer*innen ihnen eindringlich zum Wechsel in eine Sonderschule raten. Nicht selten nutzen Lehrer*innen dafür 
ihre machtvolle Rolle bei der Entscheidung über den vermeintlich „besseren Förderort“ für das Kind mit Be-
hinderung.  

Der Rechtsanspruch besteht also nur auf dem Papier. Er wird nach wie vor abhängig gemacht davon, ob die 
Kommune hierzu einen entsprechenden Beschluss gefasst hat, dass sie die „angemessenen Vorkehrungen“ 
bereit stellen will, oder dass sie die inklusive Beschulung mit der Begründung eines „nicht vertretbaren“ zu-
sätzlichen Aufwandes ablehnen können 

 

Aus unserer Sicht ist im Verlauf der vergangenen neun Jahre seit Ratifizierung der UN BRK insgesamt an vielen 
Stellen z.T. sehr viel Wissen rund um Kinder und allgemein auch Menschen mit Behinderung entstanden. 
Gleichzeitig ist das „alte Denken in Exklusion“ als Möglichkeit, sich unliebsamer Kinder und Jugendlicher zu 
entledigen, immer noch sehr tief verwurzelt. Ebenso verhält es sich mit dem Glauben an die bessere Förde-
rung in der Exklusion. Dazu hat das Land NRW seine erste, die UN-BRK als Auftrag erklärende schulgesetzliche 
Änderung zu halbherzig gefasst. Dazu hat das Land NRW den angestrebten „Weg in die inklusive Schule“ mit zu 
wenigen inklusionsförderlichen Maßnahmen flankiert, die dringend notwendig sind, wenn man inklusive Bil-
dung zum Gelingen bringen will. Selbst die finanzielle Unterstützung, die die Kommunen jährlich vom Land zur 
Unterstützung der Inklusionsentwicklung im Schulsystem erhalten, verfehlt ihr Ziel, weil es keine öffentliche 
Kontrolle darüber gibt, ob die Gelder tatscählich auch in die Inklusionsentwicklung investiert werden. Die Ver-
antwortung des Einzelnen an dem Projekt „Umsetzung gelingender inklusiver Bildung“ fehlt bislang auf jeder 
Ebene. In den Kommunen, in denen es seit vielen Jahrzehnten aktive Elternvereine gibt, sind mehr ermutigen-
de Beispiele zu finden. 

Mit freundlichen Grüßen 

gez. Bernd Kochanek 

für den Vorstand: 

Michael Baumeister 
Ingrid Gerber 
Bernd Kochanek 


